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Bekanntmachungen

Für ein 40-jähriges Dienstjubiläum wurde 

Frau Sabine Böhm, Bauordnungsamt,

und für ein 25-jähriges Dienstjubiläum wurde

Frau Verwaltungsdirektorin Manuela Brozat

von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger geehrt.

Dienstjubilare der Stadt Bayreuth

In der Zeit von Donnerstag, 02. Februar, bis einschließlich 
Sonntag, 05. Februar 2023, findet auf dem Marktgelände der 
Stadt Bayreuth der Lichtmessmarkt 2023 statt.
Der Aufbau der Verkaufsstände beginnt bereits am 01. Feb-
ruar 2023.

Die Öffnungszeiten des Lichtmessmarktes sind:

Donnerstag  von 10.00 Uhr – 19.00 Uhr
Freitag   von 10.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag   von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag   von 11.00 Uhr – 18.00 Uhr

Bayreuth, den 04.01.2023
STADT BAYREUTH

   Referat für Personal, Recht, 
   öffentliche Sicherheit und 
   Ordnung:
gez. i.V. Andreas Zippel gez. Ulrich Pfeifer
2. Bürgermeister  Berufsmäßiges
   Stadtratsmitglied

Lichtmessmarkt 2023
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Die Stadt Bayreuth hat in nächster Zeit wieder eine Vor-
schlagsliste der Haupt- und Hilfsschöffen für die Strafkam-
mern des Landgerichts Bayreuth und die Schöffengerichte 
des Amtsgerichts Bayreuth aufzustellen und dem Gericht 
vorzulegen. Diese Liste soll 98 Namen von Personen enthal-
ten, die für das Ehrenamt eines Schöffen geeignet sind. Da 
es entscheidend darauf ankommt, Personen zu gewinnen, 
die für diese Tätigkeit ein besonderes Interesse haben, sollen 
Bewerber/innen hierfür bei gegebener Eignung nach Mög-
lichkeit berücksichtigt werden.
Interessierte Personen werden gebeten, sich spätestens 
bis zum 27. Februar 2023 im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 
13, Einwohner- und Wahlamt, zu melden. Bewerbungs- 
bögen sind dort im 3. Stock, Zimmer-Nr. 303, nach vorheriger  
telefonischer Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 25-1423 
erhältlich. Das verantwortungsvolle Amt verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des  
Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des 
anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung.

Sonstige Voraussetzungen:

- Deutsche Staatsangehörigkeit;

- Alter nicht unter 25 Jahre und nicht über 70 Jahre 
   am 01.01.2024;

- Wohnsitz in Bayreuth;

- Bewerber dürfen nicht in Vermögensverfall geraten sein;

- Ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der gemeinsamen Be-
kanntmachung der Bayer. Staatsministerien der Justiz und 
des Innern, für Sport und Integration vom 27. Oktober 2022 
(BayMBl 2022 Nr. 672) über die Verpflichtung zur Übernah-
me des Schöffenamtes sowie über weitere nicht zu berufen-
de Personen und die Ablehnung des Schöffenamtes.

Für die Dienstleistung als Schöffe wird Verdienstausfall- und 
Aufwandsentschädigung nach den bestehenden Vorschrif-
ten gewährt, jedoch keine Vergütung, da es sich um ein  
Ehrenamt handelt.

Nach dem 27.02.2023 eingehende Meldungen können aus 
Termingründen leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Bayreuth, den 04.01.2023
STADT BAYREUTH

Referat Familie, Schule, Soziales sowie Meldewesen
gez. Brozat
Verwaltungsdirektorin

Vorschlagsliste für Schöffen für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028

Der Bauausschuss hat am 08.11.2022 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Bauleistungen beschlossen:
Baumaßnahmen     Firma  Auftragsdatum

Staatliche Berufsschule I, abschnittsweiser Neubau Boels Rental Germany GmbH 16.11.2022
- Vergabe der Bauleistung VE 2011 Baustrom und  Robert-Koch-Str. 30, 55129 Mainz
-beleuchtung BA 1 -

Grundschule Meyernberg/Teilsanierung  Siegel GmbH 16.11.2022
 - Vergabe der Bauleistung Lüftungsinstallation -  Gartenstraße 21, 95213 Münchberg
 
Der Bauausschuss hat am 22.11.2022 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Bauleistungen beschlossen:
Baumaßnahmen     Firma  Auftragsdatum

Staatliche Berufsschule I, abschnittsweiser Neubau Implenia Spezialtiefbau GmbH 02.12.2022
 - Vergabe de Bauleistung VE 0221 Baugrube/  Sprottauer Str. 49, 90475 Nürnberg
Verbau BA 1 -

Staatliche Berufsschule I, abschnittsweiser Neubau Anton Schick GmbH & Co. KG 02.12.2022
 - Vergabe der Bauleistung VE 0021 Baumeister-  Häuserschlag 3, 97688 Bad Kissingen
arbeiten BA 1 -

Vergabe von Bauleistungen durch das Hochbauamt der Stadt Bayreuth
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Der gemäß Baugesetzbuch bei der Stadt Bayreuth gebil-
dete Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat die Bo-
denrichtwerte für das Stadtgebiet von Bayreuth zum Stand 
01.01.2022 ermittelt und in einer Richtwertübersicht darge-
stellt.

Die Bodenrichtwerte können ab sofort online unter www.
Boris-Bayern.de abgefragt werden. Die Gebühren für Ein-
zelauskünfte betragen 25,00 € und für die Dauerauskunft 
200,00 €.

Die Bodenrichtwertübersicht liegt vom

16.01.2023 bis 15.02.2023

bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in der 
Schlossgalerie, Kanalstraße 3, 4. Stock, zur Einsichtnahme öf-

Bodenrichtwerte von Grundstücken

fentlich aus. Eine telefonische Terminvereinbarung zur Ein-
sichtnahme ist erforderlich.

Auch nach dieser Auslegungsfrist kann jedermann von der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mündlich oder 
schriftlich (gegen Gebühr) Auskunft über die Bodenricht-
werte erhalten (Tel.: 0921/25-1462, -1246 und -1452).

Bayreuth, den 13.01.2023
STADT BAYREUTH

   Planungs- und Baureferat:
gez. Thomas Ebersberger gez. Urte Kelm
Oberbürgermeister   Ltd. Baudirektorin

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für das Grund-
stück an der Hugenottenstraße 17 a/b  (Flur-Nr.  2472/3  der 
Gemarkung Bayreuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 66 Abs. 
2 Satz 5 BayBO bekannt gemacht, dass der Bauantrag (Ein-
gangsvermerk vom 20.10.2022) für die Errichtung eines 
Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage (Haus 4) mit 
Bescheid vom 23.12.2022 im Rahmen eines baurechtlichen 
Verfahrens gemäß Art. 55 BayBO genehmigt worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass die Baugenehmigung zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Die Baugenehmigung kann bei der Stadt Bayreuth (Bauord-
nungsamt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der 
allgemeinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminverein-
barung (Tel. 0921/25-1463) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16, 

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 13.01.2023
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Baugenehmigungsverfahren gemäß Art. 55 Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück 

Hugenottenstraße 17 a/b in Bayreuth
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Öffentlicher Auftraggeber:
 Stadt Bayreuth, Hauptamt
 Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth
 Fax: 0921 251207
 E-Mail: zentraledienste@stadt.bayreuth.de 

Art und Umfang der Leistung:
 Beschaffung von 41 Atemschutzgeräten mit 
 Lungenautomat und Karabiner mit Trilock-
 Sicherung in festgelegter Ausführung für die 
 Feuerwehr Bayreuth. Es handelt sich um eine 
 Lieferleistung.

CPV-Codes:
 35111100-6  Atemschutzgeräte für die 
        Brandbekämpfung
 35110000-8 Ausrüstung für Brandbekämpfung, 
        Rettung und Sicherheit

Erfüllungsort:   
 Bayreuth

Schlusstermin für den Eingang der Angebote:
 31.01.2023, 10:00 Uhr.

Die kompletten Vergabeunterlagen sind zu finden unter  
 www.deutsche-evergabe.de 

Beschaffung von Pressluftatmern (Atem-
schutzgeräte) für die Feuerwehr Bayreuth

Bauausschuss
Dienstag, den 17. Januar 2023, 16.00 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, den 18. Januar 2023, 16.00 Uhr

Ältestenausschuss
Montag, den 23. Januar 2023, 16.00 Uhr

Stadtrat
Mittwoch, den 25. Januar 2023, 15.00 Uhr

Stadtrat
Donnerstag, den 2. Februar 2023, 9.00 Uhr

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden Sitzungen werden an den Amtstafeln des Neuen 
Rathauses und im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, öffentlich 
bekannt gemacht.

Bayreuth, den 03.01.2023
STADT BAYREUTH

gez. i.V. Andreas Zippel
2. Bürgermeister

Sitzungen des Stadtrates Bayreuth 
und seiner Ausschüsse

in der Zeit vom 16.01.2023 – 05.02.2023

Der Bauausschuss hat am 22.11.2022 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Bauleistung beschlossen:
Baumaßnahme     Firma  Auftragsdatum

Errichtung Wetterstation Flugplatz Bayreuth  Vaisala GmbH  30.11.2022
      Adenauerallee 15, 53113 Bonn 

Der Bauausschuss hat am 06.12.2022 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Bauleistungen beschlossen:
Baumaßnahmen     Firma  Auftragsdatum

Neubau Gehweg Thermenallee   D & Z Bauunternehmung GmbH 14.12.2022
      Fichtelhofer Straße 2, 95512 Neudrossenfeld 
  
Düker Querung Mistel – Kanalbauarbeiten  W. Markgraf GmbH & Co. KG, Bauunternehmung  14.12.2022
      Dieselstraße 9, 95448 Bayreuth 

Vergabe von Bauleistungen durch das Tiefbauamt der Stadt Bayreuth
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Sanierung, Umbau und Erweiterung
der Stadthalle Bayreuth

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.
Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.staatsanzeiger-eservices.de kostenlos 
elektronisch zur Verfügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.

Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 
gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage durchzufüh-
rende Datenübermittlungen der Meldebehörde Wider-
spruch zu erheben. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum 
Widerruf.
Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben:

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
zum Zwecke der Versendung von Informationsmaterial an 
deutsche Staatsangehörige, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 
1 BMG in Verbindung mit § 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern der Familienan-
gehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 
2 BMG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG widersprechen. 
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Da-
ten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige 
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen
Den genannten Stellen darf Auskunft über Wahlberechtig-
te, die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zuge-
ordnet werden (sog. Gruppenauskunft), erteilt werden über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften. Die 
Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung nicht wi-
dersprochen wurde, diese Daten nur in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 1 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklä-
rung widerrufen wird.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Man-
datsträger, Presse und Rundfunk aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen
Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten 
wirkt auch für den anderen Ehegatten.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage für die Herausgabe von Adressbüchern
Die übermittelten Daten (Familienname, Vorname, Doktor-
grad und derzeitige Anschrift aller Einwohner, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben) dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern (Adressenverzeichnis in Buchform) ver-
wendet werden.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten 
wirkt auch für den anderen Ehegatten.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie 
schriftlich oder mündlich unter Vorlage Ihres Ausweisdoku-
mentes beim Einwohner- und Wahlamt der Stadt Bayreuth, 
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth, nach vor-
heriger Terminvereinbarung unter
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/bayreuth/ 
-> Termin Pass- u. Meldestelle vornehmen oder
auch direkt über unsere Internetseite:
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/bayreuth/bsp_ewo_uebermittlungssperren

Der Widerspruch ist an keine Voraussetzungen gebunden 
und braucht nicht begründet zu werden. Die Einrichtung 
von Übermittlungssperren sowie deren Aufhebung ist kos-
tenfrei. Falls der Datenübermittlung nicht widersprochen 
wurde, wird die Stadt Bayreuth die genannten Daten weiter-
geben.

Bayreuth, den 02.01.2023
STADT BAYREUTH

Referat Familie, Schulen, Soziales sowie Meldewesen:
gez. Manuela Brozat 
Verwaltungsdirektorin

Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz
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Am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr, findet in der Städtischen 
Wirtschaftsschule Bayreuth, Brandenburger Straße 12, ein 
Informationsabend für Eltern und Schüler statt, die am Über-
tritt in die vierstufige (6. bis 10. Klasse bzw. 7. bis 10. Klasse) 
oder in die zweistufige Wirtschaftsschule (10. und 11. Klasse) 
interessiert sind.

Bayreuth, den 13.01.2023

Städtische Wirtschaftsschule
gez. Jürgen Meier
Studiendirektor

Infoabend der Städtischen Wirtschaftsschule
Impressum:

Herausgeber: 
Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit 
und Stadtkommunikation
Geschäftsstelle:
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 508, 
Telefon: 0921/25-1483, 
E-Mail: pressestelle@stadt.bayreuth.de
Gestaltung: Fröhlich PR GmbH

Weitere Informationen über die Stadt Bayreuth finden 
Sie auch im Internet unter www.bayreuth.de.

Ausschreibungen – auch per Newsletter!

Städtische Ausschreibungen finden Sie auch online un-
ter www.ausschreibungen.bayreuth.de. Dort können Sie 
sich zudem für den Newsletter anmelden, der Sie umge-
hend darüber informiert, wenn neue Ausschreibungen 
der Stadt Bayreuth veröffentlicht sind.

Amtsblatt - nächste Ausgabe

Die nächste  Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 

Freitag, 03. Februar 2023


